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B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
 

Amt/Geschäftszeichen 

AZ.: 622.313 
TOP 13 
 

Datum 

31.07.2025 
Nummer der Vorlage 

GR 76/2025 

 

Beratungsfolge Sitzungstermine Status Zuständigkeit 

Gemeinderat am  26.09.2025 öffentlich Entscheidung 
 

 
 
 
 

Betreff: 

Verzicht auf das der Stadt Schwaigern satzungsgemäß zustehende Vorkaufsrecht für das 
Grundstück Kleingartacher Straße 1, Flst. Nr. 263 auf der Gemarkung Stetten 
 

 
Sachverständiger:  

 
 

Durch HH-Plan        abgedeckt:  

Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:  

Ausser-/Überplanmäßig:  

Kosten für Folgejahre:  

 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Auf das der Stadt Schwaigern satzungsgemäß zustehende Vorkaufsrecht für das Grundstück 
Kleingartacher Straße 1, Flst. Nr. 263 auf der Gemarkung Stetten wird verzichtet. 
 
 
 

 

Beratungsergebnis 
Gremium 
 
 

Sitzung am TOP 

  
Einstimmig 

 Mit 
Stimmen- 

 
Ja 

 
Nein 

 
Enthaltung 

 Laut 
Beschluss- 

 Abweichend. 
Beschluss 

   mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

   



2 
 

Sachdarstellung: 
 
Mit notariellem Kaufvertrag vom 23.07.2025 Urkundenverzeichnis 985/2025 der Notarin Anne 
Tobien, Ferdinand-Braun-Straße 4, 74074 Heilbronn wurde das Grundstück Kleingartacher 
Straße 1, Flst. Nr. 263 auf der Gemarkung Stetten verkauft. 
 
Gemäß der Vorkaufsrechtssatzung der Stadt Schwaigern vom 01.02.2019 steht der Kommune 
in diesem Bereich ein Vorkaufsrecht zu. Dabei handelt es sich um Flächen mit neu 
festgesetztem Vorkaufsrecht. Aus dem Protokoll ist die entsprechende Seite in der Anlage 
beigefügt, wonach auf der Gemarkung Stetten für den Bereich „zur Sicherung der 
städtebaulichen Entwicklung an Flächen im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB“ dieses 
Vorkaufsrecht ausgewiesen wurde. 
 
Nach Prüfung des Vorkaufsrechts und möglicher Maßnahmen für die Stadt Schwaigern wurde 
festgestellt, dass es für eine weitere Nutzung keine zwingende Notwendigkeit zur Ausübung 
des Vorkaufsrechts gibt. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, von der Ausübung des 
Vorkaufsrechts abzusehen. 
 
Das Gremium wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
 
 
 
Schwaigern, 06.08.2025 
 
 
gez.       gez. 
Sabine Rotermund      Christoph Hamberger 
Bürgermeisterin      Bauamtsleiter 
 
 
 
 
Anlage 1: Lageplan 
Anlage 2: Vorkaufsrechtssatzung 
Anlage 3: Satzung besonderes Vorkaufsrecht 
Anlage 4: Verkäufer/Käufer NICHTÖFFENTLICH 
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